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Werbungskostenabzug trotz Zahlung durch Dritte 

- BMF – Schreiben vom 7. Juli 2008 zum abgekürzten Vertragsweg -
 Presseinformation

Mit Schreiben vom 7. Juli 2008 werden die Finanzämter angewiesen, Erhaltungsaufwendungen im Rahmen einer Vermietung auch dann als Werbungskosten anzuerkennen, wenn die Zahlung durch Dritte erfolgt ist. Damit folgt das Bundesministerium der Finanzen einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofes vom 15. Januar 2008. Nach Mitteilung des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) sollten Steuerpflichtige bei Ablehnung der Kosten Einspruch einlegen. 

Werden Rechnungen für Instandhaltungsmaßnahmen von einer dritten Person getragen, sind diese als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zu berücksichtigen. So lautet das für Steuerzahler positive Urteil des Bundesfinanzhofes vom 15.01.2008 mit dem Aktenzeichen IX R 45/07. Im vorliegenden Fall hatte die Mutter des Klagenden für dessen vermietete Wohnung nicht nur den Renovierungsauftrag erteilt, sondern auch die Rechnung selbst beglichen. Die Kosten machte der Sohn geltend und bekam erst im Klageverfahren Recht. 

Das oberste deutsche Finanzgericht hatte zwar bereits mit Urteil vom 15.11.2005 in einem ähnlich gelagerten Fall entschieden. Die Finanzämter wurden jedoch angewiesen, dieses Urteil nicht auf den Einzelfall hinaus anzuwenden.

Mit Schreiben vom 7. Juli 2008 hat das Bundesfinanzministerium sich nunmehr dem aktuellen BFH-Urteil angeschlossen und die Begrenzung aufgehoben. Betroffene Steuerpflichtige können damit bei Ablehnung der Kosten Einspruch einlegen und auf den Abzug bestehen, informiert der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL). Der Verband weist jedoch darauf hin, dass von dieser Regelung Zinszahlungen nicht begünstigt sind. 

Weitere Informationen dazu erhalten Mitglieder von Lohnsteuerhilfevereinen in den örtlichen Beratungsstellen. Wer als Arbeitnehmer, Rentner oder Arbeitsloser Mitglied werden will, findet die Anschriften von Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de oder kann diese telefonisch erfragen unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49.
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